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Ab sofort Anträge für Kultur-Schecks stellen und unbürokratisch 
Unterstützung für Projekte vor Ort erhalten 
 
Mit den Kultur-Schecks unterstützt die Landesregierung Kulturprojekte im ländlichen 
Raum. Bis zu 1.000 Projekte wie Dorffeste, Kindertheater oder Konzerte für Senioren 
können von einer Förderung von je 500 Euro unbürokratisch, schnell und effektiv 
profitieren. 
 
„Gerade für die Vereine und Veranstalter in unserem Kreis Viersen sind die 
Kultur-Schecks eine gute Möglichkeit mit wenig Aufwand diverse 
Veranstaltungen möglich zu machen,“ sind sich die Landtagsabgeordneten Guido 
Görtz, Britta Oellers und Dr. Marcus Optendrenk sicher. „Dorffeste, Vorführungen 
und kleine Konzerte können so unkompliziert durchgeführt werden, sodass 
jeder an der Kultur vor Ort teilhaben kann.“ 
 
Das Förderprogramm richtet sich an Vereine, gemeinnützige Organisationen und 
Initiativen, die mit ihren Veranstaltungen Begegnungen schaffen und das kulturelle 
Leben vor Ort bereichern. Die Kultur-Schecks können für ein breites Spektrum 
kultureller Veranstaltungen eingesetzt werden – darunter Konzerte, Lesungen, 
Theater- und Tanzaufführungen, Filmvorführungen, Festivals oder mobile 
Kulturangebote.  
 
Ab dem 29. Juni 2026 können Anträge unkompliziert und digital über das Kultur.Web 
(https://www.kultur.web.nrw.de/auth/login) bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt 
werden. Die Anträge werden erst nach Durchführung der Veranstaltung gestellt und 
die Förderung kann beispielsweise für Künstlerhonorare, Technik, Raummieten, 
Organisation oder Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Gefördert werden 
öffentlich zugängliche Kulturveranstaltungen bis zum 31. Dezember 2026 mit 
förderfähigen Ausgaben von mindestens 500 Euro.  
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